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Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Luther IP/IT-Frühstück,

welches wir am 17. März 2016, in den Design Offices, Bertolt-Brecht-Platz 3, 10117 Berlin, veranstalten.

Wir geben Ihnen einen (kurzen) Überblick über das Datenschutzrecht, analysieren die datenschutzrechtlichen Grundsätze bei der 
dienstlichen und privaten E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz und stellen Ihnen die neueste Rechtsprechung hierzu vor.

Anmeldung

Wir bitten Sie, sich bis zum 10. März 2016 online unter www.luther-lawfirm.com oder bei Frau Christin Habeck per Telefon +49 30 
52133 21191 oder per E-Mail an christin.habeck@luther-lawfirm.com anzumelden.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Dr. Jörg Alshut Johannes Klausch, LL.M. (LSE)



Agenda

8:00 Uhr Frühstück und Begrüßung

8:30 Uhr „Datenschutz am Arbeitsplatz – Ein kurzer Überblick“

„Dienstliche und private Nutzung von E-Mails am Arbeitsplatz – Was der Chef sehen darf“

Dr. Jörg Alshut, Rechtsanwalt, Partner, Luther
Johannes Klausch, LL.M. (LSE), Rechtsanwalt, Luther

9:40 Uhr Pause, Fortsetzung Frühstück

10:00 Uhr „Rechtsfolgen bei Verstößen – Wenn der Chef etwas nicht sehen durfte“

„Gestaltungsempfehlungen für die Praxis“

Dr. Jörg Alshut, Rechtsanwalt, Partner, Luther
Johannes Klausch, LL.M. (LSE), Rechtsanwalt, Luther

10:30 Uhr Ausklang

Referenten stehen für Einzelfragen bereit



Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH berät in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Zu den Mandanten zählen mittelständische und 
große Unternehmen sowie die öffentliche Hand. 

Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, London, Luxemburg, München, Shanghai, Singapur, 
Stuttgart, Yangon
Luther Corporate Services: Delhi-Gurgaon, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapur, Yangon

Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.luther-lawfirm.com

Falls Sie künftig keine Informationen oder Einladungen der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erhalten möchten, senden Sie bitte eine kurze E-Mail an unsubscribe@luther-lawfirm.com.
Wir bitten Sie, vor der Annahme unserer Einladung sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme in Übereinstimmung mit den für Sie ggf. geltenden Compliance-Vorschriften Ihres Arbeitsgebers/Dienstherrn bzw. den für Sie geltenden 
gesetzlichen Vorschriften erfolgt. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH führt für diese Veranstaltung eine Pauschalversteuerung gem. § 37b EStG durch.
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